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Charta der Biirgerechte fiir eine nachhaltige Wissensgesellschaft 2.0*

Die "Charta der Blirgerrechte fiir eine nachhaltige Wissensgesellschaft' fordert einen an Nachhaltigkeitsprinzipien orientier-
ten freiziigigen und inklusiven Umgang mitWissen und Information. Die Herausforderung der Wissensgesellschaftbesteht
darin, den Menschen das Wissen anderer iber den Zugang zu Ihformation offen zu halten und sie so auf einer sicheren
Grundlage handlungsféhig zu machen. Die Charta setzt einen Akzent gegen die zunehmende Privatisierung und
Kommerzialisierung von Wissen und Information. Denn eine Gesellschaft, in der der Schutz von geistigem Bgentum das
Wissen zunehmend zum knappen Gut macht, ist nicht nachhaltig. Nachhaltig ist die Wissensgesellschaft, wenn in ihr
erstrittene Menschen- und Birgemechte fir die Zukunft elektronisch bestimmter Umwelten bewahrt und geférdert
werden. Nachhaltig ist die Wissensgesellschaft, wenn der Zugang zum Wissen freizligig und inklusivistund kooperative
Formen der Wissensproduktion als Grundlage fiir die Entfaltung von lhnovation und Kreativitdt gefdrdert werden. Nachhaltig
istdie Wissensgesellschaft, wenn inihrgesichertes Wissen die Grundlage fiirwirksame Massnahmen fiir die Bewahrung
unserer natiidichen Umweltbildet. Denn diese istgerade auch durch den steigenden Ressourcenverbrauch bedroht, der
von dermassenhaften Verbreitung von hformationstechnologien ausgeht. Nachhaltig istdie Wissensgesellschaft, wenn
der Zugriff auf Wissen und Ihformation allen Menschen weltweit die Chance eréfinet, sich in ihrem privaten, beruflichen
und 6ffentlichen Leben selbstbestimmtzu entwickeln, und wenn er zukiinfligen Generationen den Zugang zu dem in medialer
Vielfaltdargesteliten Wissen der Vergangenheitbewahrt. Die Charta orientiert sich an den folgenden Werten und Rechten,
die es fiir Birgerinnen und Biirger in der globalen Wissensgesellschaft zu bewahren und zu fordern gilt:

1. Wissen ist Erbe und Besitz der
Menschheit und damit frei.

Wissen stelltdas Reservoirdar,aus dem
neues Wissen geschaffen wird. Daher
muss Wissen dauerhaft éffentlich zu-
ganglichbleiben. Die Bnschréankung des
éffentlichen Zugangs durch Egentums-
anspriiche muss demgegeniiber die
Ausnahme darstellen. Der Schutz die-
ser Anspriiche steht in einem Span-
nungsverhdlinis zum individuellen und
gesamtgesellschaftlichen Ihteresse an
Wissen als 6ffentlichem Gut. Ririmma-
terielle Giiter muss deshalb ein Egen-
tumsbegriff gelten, der deren grund-
sétzliche Stellung als Gemeingut aner-
kennt I der gesellschafilichen Werte-
hierarchie muss die Stellung von Wis-
sen als Gemeingutvor dem Schutz par-
tikularer Bgentumsinteressen Vorrang
haben.

2. Der Zugriff auf Wissen mussfrei
sein.

Zentrales Ziel einer nach nachhaltigen
Prinzipien organisierten Wissens-
gesellschaftist, dass in der Gegenwart,
aber auch fir zukiinfiige Generationen
derZugriffaufWissen in allen medialen
Formenfliralle, zu jeder Zeit, von jedem
Ortund zufairen Bedingungen méglich
seinmuss. Das giltfliralle Gesellschafts-
bereiche, nichtnurfirdie Wissenschatft.
Nurein freizligiger Umgang mitWissen
und hformation ermdglicht die demo-
kratische Teilhabe am 6ffentlichen Ge-
schehen und fordert Kreativitét und -
novationinWissenschaft, Wirtschaftund
Kultur. Bnschrdnkungen des Prinzips
der Freiziigigkeit sind nur Gber demo-
kratische Kontrollmechanismen mdg-
lich.

3. Die Verringerung der digitalen
Spaltung muss als Politikziel ho-
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her Prioritidt anerkannt werden.
Diedigitale Spaltung, die Spaltung der
Bewvidlkerung in Gruppen, die Zugang
zu den neuen Medien haben, und
diejenigen, die aussen

vor bleiben, hat sich entlang der tradi-
tionellen—d.h.vorallemsozialen, ethni-
schen und geschlechtsbezogenen —
Spaltungen entwickelt. Seistein globa-
les Problem und betrifit den ungleichen
Zugang zu lhformations- und Kommu-
nikationstechnologien sowohlzwischen
den Ldndem als auch innerhalb der
Gesellschaften, der dazu fuhrt, dass
bestehende Chancenungleichheiten
weiter verscharft werden. Die Emégli-
chung des Zugangs zu den alten und
neuen Medienfuralleistunverzichtbar.
Die Uberwindung des ungleichen Zu-
gangs muss nach nachhaltigen Prinzi-
pienwvorgenommenwerden, etwa Uiber
an lokale Bedingungen und Bed(irfnis-
se angepasste éffentliche Zugangsorte
sowie durch Forderung von Medien-
kompetenz.

4. Alle Menschen haben dasunein-
geschrinkte Recht auf Zugang zu
den Dokumenten 6ffentlicher und
offentlich kontrollierter Stellen.
Der Zugang zu lIhformationen und Wis-
sen und die freie Kommunikation sind
wesentliche Voraussetzungen fur die
Entwicklung der Personlichkeit, fur die
politische Partizipation des Enzelnen
und die Entwicklung der Menschheit
insgesamt. Die informations- und
kommunikationstechnologische Ent-
wicklung bietet die Chance, politische
Partizipationsmdglichkeiten zu erwei-
tem. Ihformationsfreiheit macht politi-
sches Geschehen transparent, verin-
gert Korruption und verbessert das
Managementvon hformationeninden

offentlichenVerwaltungen. Geheimhal-
tung ist deshalb bei Verwaltungs-
handeln stets legitimationsbeduirfig und
darf nurin engen Grenzen im Rahmen
gesetzlicher Regelungen praktiziert
werden. In Féllen von besonderem &f-
fentlichen Ihteresse muss auch der Zu-
griff auf Ihformationen und Wissen in
privatem Besitz ermdglicht werden.

5. Die Arbeitnehmerinnenrechte
miissen auch in der elektronisch
vernetzten Arbeitsw elt gew dhrlei-
stet und weiterentwickelt werden.
Der Schutz der Wiirde des Menschen,
die freie Entfaltung der Persénlichkeit
und das Gleichheitsgebot sind als indi-
viduelle Freiheitsrechte von grosser Be-
deutung auch in der Arbeitswelt Die
Koalitionsfreiheit einschliesslich des
Rechts, sichin selbstgewéahlten Interes-
senvertretungen zu vereinigen, gehort
zudenVoraussetzungen, diese Freihei-
ten fir abhéngig Beschaftigte zu ver-
wirklichen. Alle Beschétftigte miissenan
ihrem Arbeitsort freien und unzensier-
tenZugang zum htemethaben. Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen und
ihre Interessenvertretungen missen
Zugang zum Kommunikationssystem
(ntranet)ihrer Betriebehaben. Das Recht
auf Privatheit muss auch in der Arbeits-
welt geschiitzt, Uberwachung und das
Bstellen von Nutzerprofilen verhindert
werden.

6. Kulturelle Vielfalt ist Bedingung
firindividuelle und nachhaltige ge-
sellschaftliche Entwicklung. Kultur
verwirklicht sich in den menschlichen
Artefakten (wie etwa Handwerk,
Kunst, Technik), aber auch in den Spra-
chen, Verhaltensweisen, Normen und
Lebensformen. Die Entwicklungderglo-
balen Wissensgesellschaftdarfnichtzu



einer Homogenisierung der Kulturen
fiihren.Vielmehr miissen die kreativen
Potenziale dergegenwértigen informa-
tionsund Kommunikationstechnologien
daflir genutzt werden, dass die Vielfalt
der Kulturen und Sprachen als Bedin-
gungindividuellerund gesellschaftiicher
Entwiddung fir Gegenwartund Zukunft
bewahrt und beférdert wird.

7. Mediale Vielfalt und das Ange-
bot von Information ausunabhén-
gigen Quellen sind unerlasslich fiir
den Erhalt einer aufgeklirten Of-
fentlichkeit.

Der konkreten Bedrohung, dass weni-
ge globale Medienakteure unter Bn-
satz digitaler Techniken die Ihhalte und
damit die 6ffentliche Meinung bestim-
men, muss enfgegen gesteuert wer-
den. Es liegtin der 6ffentlichen Verant-
wortung, die Potenziale der digitalen
Medien fiir bestehende und neue For-
men von Mediendffentlichkeit zu for-
dem, beispielsweise durch erweiterte
Public-Service-Angebote sowie durch
offene und direkte zivilgesellschaftliche
Organisationsformen mit freier Beteili-
gung aller Biirger und Biirgerinnen.
Meinungs-und Pressefreiheitsind durch
allgemeine Kommunikationsfreiheits-
rechte zu ergénzen.

8. Offenetechnische Standardsund
offene Formendertechnischen Pro-
duktion garantieren die freie Ent-
wicklung der Infrastrukturen und
somit eine selbstbestimmte und
freie Kommunikation. Proprietdre Li-
sungen in Bezug auf Protokolle und
StandardsvonNetztechnologien, Rech-
nerarchitekturen und Softwareappli-
kationen flihren zu Monopolbildungen
und behindem hnovationen. Darliber
hinaus bestehtbei staatlichen hfrastruk-
turmonopolen wie bei privatwirtschaft-
lichen Technikmonopolen die Gefahr,
dass die Macht zur Sandardsetzung
auch inhalliche Bnschrdnkungen der
Informations- und Kommunikations-
freiheiten vieler Menschen nach sich
zieht Dagegen sind offene technische
Standardsunverzichtbare Bedingung fir
die Forderung freier und offener
Softwareentwicklung und fir selbst-
bestimmte Kommunikation.

9. Das Recht auf Achtung der
Privatheit ist ein Menschenrecht
und ist unabdingbar fiir die freie
und selbstbestimmte Entfaltung
von Menschen in der Wissens-
geselischaft.

Die Achtung der Privatheit ermdglicht
gleichermassen die aktive Teilhabe wie

Vorsorgen fiir die Wechselfille des Lebens

Wegleitungen der Freidenker-Vereinigung

Der Zentralvorstand bietet den Mitgliedem und weiteren hteressierten
Wegleitungen an. Das neu Uiberarbeitete Dossier umfasst:

Wegleitung I Vorsorgen fiir den Notfall
Bne Liste mit praktischen Hinweisen.

Wegleitung 2: Todesfall - was ist zu tun?
Bne Liste mit praktischen Hinweisen.

Wegleitung 3: Patiententestament

Vorformuliertes Patiententestament, das ausgefiillt, kopiert und verteilt
werden kann. Es bietet keine Garantie, wird aber von Arzten und Familien-
angehérigen i.d.R. geme entgegengenommen.

Wegleitung 4: Lebenslauf (@ Seiten)
Bne Art Fragebogen, der —ganz oder auch nur teilweise ausgeflllt—den
Hinterbliebenen die Vorbereitung der Trauerfeier wesentlich ereichtert

Wegleitung 5: Anordnungen im Todesfall (G Seiten)
Bn mehrseitiges Dokument, das es Thnen ermdglicht, Anordnungen zu
treffen und wichtige Informationen fiir den Todesfall bereitzuhalten.

Wegleitung 6: Organspende-Ausweis
Ob Sie spenden wollen oder nicht— wichtig ist, dass Sie sich klar &ussern.

Diese Dokumente kdnnen Sie als Mitglied bei lhrer Sektion gratis beziehen.
Falls ]hnen das Ausfiillen der Dokumente Miihe bereiten sollte, wenden Sie
sich an eine Vertrauensperson oder an den Familiendienst Threr Sektion
(Adressen auf der letzten Seite des FREIDENKERS).

Nichtmitglieder erhalten das Dossier beim Zentralsekretariat gegen einen
Unkostenbeitrag von F. 20.-.

DerZentralvorstand empfiehlt allen Mitglieder dringend, dieses Ange-
bot zu nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere alleinstehende
Menschen mit solchen Dokumenten wichtige Fragen regeln und sich
und ihren Angehorigen Sorgen und Umstédnde ersparen konnen.

auch die Distanznahme von den Még-
lichkeiten und Angeboten der Gesell-
schaft. Jeder Mensch hatdas Recht, frei
zu entscheiden, ob und auf welche Art
und Weise er sich informieren und mit
anderen kommunizieren will. Dabei ist
auch zu gewdhrleisten, dass jeder sich
anonym — aus was fir Quellen auch
immer — informieren kann. Die Macht
privater und staatlicher Akteure Uber
Ihformationen zu einzelnen Personen
und die damit verbundenen Risiken ei-
nesmanipulativenZugrifisundderUber-
wachung sind auf ein gesetzlich legiti-
miertes Mindestmass zu beschrénken.
Uber die Ehebung,Verarbeitung und
Weitergabe der ihn betreffenden Ihfor-
mationen - durchwenauchimmer-soll
jeder Mensch selbst verfligen kénnen.

*Die "Charta der Biirgemrechte fiir eine nachhaltige
Wissensgesellschaft" ist work in progress. Der erste
Entwurf wurde im Januar 2003 in die zweite Vor-
bereitungskonferenz des "World Summit on the Infor-
mation Society" (WSKS) eingebracht. Der vorfiegende
zweite Entwurf berlicksichtigt Anregungen und Kritk
eines Gffentlichen Workshops der Heinrich-Ball-Stitung
vom Mérz 2003.

e —— ;
Bestellalon fiir das Dossier
Vorsorgen fir die

Wechselfille des Lebens

(freiwillig)

Q kh bin Mitglied. = Talon an die |
Sektion senden. |

Q  kh bin nicht Mitglied. kh habe Fr. |
20.- auf das Postkonto 84-4452-6 |
einbezahlt. => Talon an das|
Zentralsekretariat senden. |

Adressen siehe letzte Seite. |

FREIDENKER 1/04 3



	Charta der Bürgerrechte für eine nachhaltige Wissensgesellschaft 2.0

